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feinerer Weiſe ihre unreinen Wi den Mann zu bringen uchenWährend ſich ein halbwegs anſtändiger en von einem unflätigenZotenreißer abgeſtoßen und mit Ekel ſich abwendet, ſo lächelnviele ber die fein vorgebrachten Uunreinen Witze der andern. Sie

Während die groben Kla
denken darüber nach, und das Gift chleicht ſich In ihre Seele ein

ffer glei  am eine unreine lut ausſpeien,vor der manche zurückſchrecken, werfen die feinen gleichſam nUur einenFunken un das Herz, den man nicht beachtet, der aber unbemerktweiterklimmt und in der cele ni ſelten einen großen, vernichtendenran ntfacht Es iſt wohl ni zu viel behauptet, daß die meiſtenMenſchen ihre Unſchuld verlor haben oder in Seele und Leib zer⸗ruttende Gewohnheitsſünden 4raten ſind durch unzüchtige oder zwei⸗deutige Reden .68 auditu* ſchreibt der Völkerapoſtel. Auchdie Unreinigkeit „EX Uditu.“
feſſor Goepfert angegebenen

Möchten die Beichtväter die von Pronterweiſungen befolgen und auch über„unreine Reden“ eingehender das Beichtkind ausfragen und belehren.
Hofgaſtein (Salzburg)/. J J Braun.

VI (Legitimation unehelicher Kinder nach dem odeder Nutter durch das kompetente Pfarramt.) Da eSnicht ſelten vorkommt, daß das „Umſchreibe der außerehelichen Kinderhinausgeſchoben wird und manchmal unerwartet der Tod des einenEheteiles ein Hindernis bildet, dürfte S angezeigt ſein, einige
amt (in deſſen Taufmatrik das
wichtige Beſtimmungen anzuführen, ann das zuſtändige arr
ſelbſt nach dem ode der Mut

zu legitimierende ind eingetragen iſtte Wirkungskreiſe ohneDazwiſchenkunft der politichen Behörde die Legitimationseintragungvornehmen kann.
(Sollte ein Kind nach dem ode des Vaters legitimiert werden,ſo iſt die Partei das Gericht weien.)Recht lar iſt der La des Miniſteriums des Innern vomSeptember 1868, 3649/M. —6— der folgenden Wortlaut hat„Von einer Landesbehörde iſt zuv Sprache gebracht worden,daß die

Anlaß de
Verhandlungen Berichtigung der Geburtsbücher aus

Legitima
durch die nachgefolgte Verehelichung der Eltern eingetretenention unehelicher Kinder zu einer ni unerheblichenlaſt der Landesbehörde geworden ſindIm Einverſtändniſſe mit dem Herrn Kultusminiſter finde ichin Betreff dieſes Gegenſtandes folgendes 3u Erladem Patente vom 1 Oktobe 1787 Nr 73  ,nach dem 164 des und nach der mit Hfkd. vom 21.Oktober 1813 für die Geburtsbuchführer hinausgegebenenInſtruktion ſind dieſelben rmächtiget, den von der unverehelichtenMutter angegebenen unverehvorgezeichneten Vorſchriften

elichten ater Unter Beobachtung der dort
In das Geburtsbuch einzutragen.

Linzer „Teol.⸗prakt. Quartalſchrift“. 1904
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Das Geſetz macht einen Unterſchied, ob die Einſchreibung des
Namens des unehelichen Vaters bei der erſten Ufnahme des Geburts⸗—

oder ſpäter geſchieht, Iim Gegenteile verordnet das Hfkd vom
27  Iunt 1835, daß, enn der. uneheliche Vater
des Kindes ſich bei der Taufe oder ſpäter In das Tauf⸗
buch als ſo

— — ſchriftlich eintragen will, ihm dies In
Gegenwart des eelſorgers und eines Zeugen jederzeit
unweigerlich 3 geſtatten ſei, wobei ſelbſtverſtändlich die Be
obachtung aller für Einſchreibung des unehelichen Vaters in das Geburts
buch vorgezeichneten Vorſichten nicht außer acht gelaſſen werden darf

Es ma auch keinen Unterſchied, wenn der als außerehelicher
rzeuger des Kindes ſich angebende Mann either die Kindesmutter
geheiratet hat, in welchem Falle die Legitimation des unehelich 9e
bornen Kindes ur die nachher erfolgte Verehelichung ſeiner Eltern
echtlich begründet iſt und in welchem Falle zur Erſichtlichmachung
dieſer Rechtsfolge * genügt, wenn Im Geburtsbuche nach der voraus
gegangenen Einſchreibung des Vaters angemerkt wird, daß laut Trauungs⸗
E der Pfarre N., aut Eheregiſters des Magiſtrates N., Qu bei
gebrachten Trauungsſcheines Nr dergl die Eltern des Kindes
anl ſich ehelich verbunden haben.

ſt der nachherige der Utter des Kindes im Geburts⸗
buche ohnehin ſchon als der uneheliche Ater des letzteren eingetragen,
ſo geſtaltet ſich die Sache noch einfacher und eS genügt, die Anmerkung
der nachgefolgten Verehelichung in obiger Weiſe

Hieraus olgt, daß In en derlei zweifelloſen Fällen
die Dazwiſchenkunft der politiſchen Behörde nicht geſetzlich gefordert
iſt und daß derartige Anliegen der arteien, wobei S ſich nicht
UmM erne Abänderung, ondern NUUVL Vervollſtändigung
des Geburtsbuches durch Eintragung des unehelichen Kindesvaters
und Anmerkung der ſpäter erfolgten Verehelichung der Eltern handelt,
füglich von dem Führer des Geburtsbuches für ſich allein abgetan
werden können. Es muß jedo in jedem Falle einer ſpäteren Ein
tragung des unehelichen Vaters In die Geburtsmatrikel dieſer Umſtand
erſichtlich gemacht und die Sache ſo eingerichte werden, daß erkenn⸗
bar werde, was urſprünglich aufgenommen und was nach⸗
g9 worden iſt

Die Amtshandlung der politiſchen ehörde hat dann platz⸗
zugreifen, über die Identität der Perſon oder ſonſtige für den
Gegenſtand weſentliche Fragen Zweifel ege wer En

Hiernach erſuche ich Hochdieſelben, ſich in LegitimationS-Ange⸗
legenheiten der gedachten Art enehmen und davon ſowohl die poli
tiſchen Unterbehörden, als auch im Wege threr kirchlichen Oberbehördendie Geburtsbuchführer zur Darnachachtung verſtändigen zu wollen.“

Ferner ſei noch angeführt das Erkenntni des Verwaltungs⸗gerichtshofes (Sammlung: Budwins
Nr 8752 ki, Wien, Manz 1895, I.‚ 775.)
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„Die Im Sinne des 8164 G.⸗ zu erfolgende Eintragungdes Namens des unehelichen Vaters in die Taufmatrik iſt von einer
zuſtimmenden Erklärung der Uutter nicht abhängigErkenntnis vom Juni 1895, 3110

Johann Dotrtel in Bolehoſcht Miniſt. des Innern R
Dr ernar vom Juli 1894 puncto Verweigerung
Dotrel
der Legitimations⸗Vorſchreibung der Franziska Kansky auf den Namen

„Die angefochtene Entſcheidung wird nach 8 7 des
Geſſetzes vom 22 Oktober 72
gehoben.“

Nr eX —87⁰ auf
Entſcheidungsgründe. Der angefochtenen Entſcheidung liegtnachſtehender Tatbeſtand zu Grunde. Am O  unt 1870 wurde

in Bolehoſ Franziska Kansky eboren und in die Geburts⸗ und
Taufmatrik als ein außereheliches ind der Katharina Kansky ein⸗
getragen. Der Name des außerehelichen Vaters omm In der Matrik
nicht vor. Katharina Kansky hat ant Juni 1871 den Johann Dotrel
geehelicht und iſt 11 September 1886 geſtorben. Imr 1894
bat Johann Dotrtel Uunter Darſtellung dieſes Sachverhaltes und Unter
ausdrücklicher Anerkennung ſeiner Vaterſchaft in Betreff der FranziskaKänsky Uunt Ergänzung der Geburts⸗ und Taufmatrik durch die Ein
tragung, daß ＋ der außereheliche Ater der Franziska Kansky ſeiund daß die etztere durch die nachträglich erfolgte Verehelichung thrernatürlichen Eltern legitimier worden ſei Mit der Erledigung der
böhmiſchen Statthalterei vom Mai 1894, wurde dieſesAnſuchen mit der Motivierung abgewieſen, daß die Kindesmutter, die
Im 164 bezeichnete zuſtimmende Erklärung nicht ab⸗
gegeben hat und der Abgang der Zuſtimmung der Utter behufs der
Legitimationsvorſchreibung durch andere Beweismittel im politiſchenWege nicht erſetzt werden kann. Dieſe Erledigung wurde aus deren
ründen mit der nunmehr angefochtenen Entſcheidung des Mini
des Innern vom 16. Juli 1894, beſtätigt.

Dieſe Entſcheidung beruht jedo auf einer unrichtigen Auslegungdes 164 B., welcher voller Konſequenz der im 163
G.⸗ getroffenen Vorſchrift lediglich normiert, daß die Angabeder Mutter allein nicht genüge, den Beweis der Vaterſchaft einer

beſtimmten Perſon herzuſtellen. Auf E Weiſe dieſer Beweis herzuſtellen ſei, beſtimmt aber der 163 G indem den
enigen als Erzeuger eines Kindes bezeichnet, welcher in gerichtsord⸗
nungsmäßiger Weiſe überwieſen wird, daß EL der Utter eines Kindesin der kritiſchen Zeit beigewohnt habe oder wer dies au nuL außerGericht geſteht. Dem entſprechend normiert auch das Hofkanzlei⸗Dekret vom 27. Juni 1835, Pol Geſ.⸗Samml. Bd 63, Nr 97, daßdem unehelichen ater, falls en ſich bei der Qufe oder ſpäter m das
Taufbuch als ſolcher eintragen wo  L, dies Nn Gegenwart des
Seelſorgers und eines Zeugen unweigerlich zu geſtatten ſei,

25*
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braus hervorgeht, daß die Gegenwart oder überhaupt eine Angabe
der Utter hiezu nicht erforderlich iſt

Die Richtigkeit dieſer Auslegung der geſetzlichen Vorſchriften
ergibt ſich auch QAus der rwägung, daß * ſich hier In erſter Linie

die Rechte des Kindes handelt, dieſe aber doch nicht von der Will
kür der Utter abhängig gemacht werden können.

Die entgegenſtehende Auffaſſung würde zu der unhaltbaren Kon
ſequenz führen, daß dem Kinde auch die erfolgreiche Betretung des
Rechtsweges unmöglich *  . eS nicht eine, die Vaterſchaft be⸗
treffende Erklärung der Utter nachzuweiſen vermöchte. Wird aber
wie dies wohl zweifellos iſt angenommen, daß dem Kinde die Be⸗
tretung des Rechtsweges den Vater ohne zuſtimmende Erklärung
der Utter freiſteht, dann iſt nicht abzuſehen, wieſo die von dem
außerehelichen ater In ſolenner Form vor dem Seelſorger und vor
der politiſchen Behörde erklärte Anerkennung der Vaterſchaft für die
rage der aterſchaft minderwertig ſein 0  E, als ein von dem Kinde
etwa erwirktes ontumaz⸗ oder Submiſſionsurteil Die angefochtene
Entſcheidung,we die angeſuchte Eintragung des außerehelichen Vaters
in die Taufmatrik von einer zuſtimmenden Erklärung der Utter oder
von einem nicht auf dem politiſchen Wege zu erbringenden
Beweiſe dieſer Zuſtimmung abhängig ma  E, war aher als Im Ge
ſetze nicht begründet, aufzuheben.

Wenn auch der Regierungsvertreter bei der mündlichen Ver
andlung abgehend von dem in der angefochtenen Entſcheidung
aufgeſtellten Erforderniſſe einer Zuſtimmung der Utter lediglich
eine diesbezügliche Angabe der Utter als erforderlich erklärt, ſo ändert
dies nichts dem vorſtehend Geſagten, nach welchem die Eintragung
des Namens des unehelichen Vaters in die Taufmatrik überhaupt ohne
jede Emanation der Utter geſchehen kann.“

Daraus iſt deutlich zu rſehen, daß zur Legitimationseintragung
eine zuſtimmende Erklärung der Kindesmutte Uber die Vaterſchafts⸗
erklärung) nicht notwendig iſt, vorausgeſetzt, daß onſt alles vorſchrifts⸗
mäßig durchgeführt

Endlich hat dann auch die 0.0 Statthalterei anläßlich
eines ſolchen 0  L Unter ausdrücklicher Beziehung auf den
führten Miniſterial⸗Erlaß rklärt, daß ES des Einſchreitens der poli⸗
tiſchen Behörde nicht bedürfe, wenn nNUUL die Vorſchriften des obigen
Miniſterial⸗Erlaſſes beobachtet werden.

Das zuſtändige arram nimmt in Gegenwart des Kindes
vaters und zweier Identitätszeugen das Protokoll auf und ſendet ES.
mit den nötigen Belegen (dem bezüglichen Tauf  —  2 rauungs⸗ und bten
cheine) das biſchöfliche Ordinariat zur Genehmigung und Ein
tragung in das Duplikat. Analog dare auch der Vorgang, wenn
die Kindesmutter wegen Krankheit oder anderen wichtigen Gründen
wirklich verhindert iſt, perſönlich zu erſcheinen beim kompetenten arr
amte jedo iſt ES ſehr angezeigt, un dieſem Ausnahmsfalle
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erſt mit Genehmigung des biſchöflichen Ordinariates die Legitimationim Taufbuche anzumerken.
5 11, biſchöfl Sekretär.

VII (Die Beobachtung des Faſtengebotes auf Reiſen.)Im verfloſſenen Sommer hielt ſich ein Angehöriger der Diözeſe
zur Erholung durch einige 0  en in einem Gebirgsdorfe der Diözeſeauf Da in der Dibzeſe eine bedeutend ſtrengere Faſtenordnunggilt und die Einhaltung derſelben dem Erholungsbedürftigen beſchwerlich fiel, wandte ETL ſich durch den Ortspfarrer das biſchöflicheOrdinariat in Dasſelbe gab folgenden Beſcheid: „Das Ordinariat
hat keine Vollmacht, fremde Diözeſanen, elen eS Bergführer,Reiſende, zu diſpenſieren. Die Betreſſenden müſſen Faſtendis⸗penſe von ihrem zuſtändigen Biſchofe aben, E Diſpenſe ſie
önnen.
dann, da ſie eine perſönliche iſt, auch außer ihrer Diözeſe gebrauchen

Daran knüpfen Dir die zwei praktiſchen Fragen:Wie hat ſich der Reiſende in Hinſicht auf das Faſtengebot
U verhalten?

ſt die Entſcheidung des erwähnten Ordinariates begründet?Ad Na der allgemeinen ehre der Kanoniſten und Mo
raliſten iſt der Reiſende (peregrinus) außerhalb der Heimatsdiözeſezu nächſt die allgemeinen Geſetze der Kirche gebunden. Nicht genießt
& in der Fremde die obkalen 0 zu ſcheiden von den perſönlichenPrivilegien und Diſpenſen ſeiner Heimatsdiözeſe; denn dieſelben ſind,eil territorial, das Territorium gebunden. Wohl aber kann ELr
ſich der lokalen Privilegien und Diſpenſen des Aufenthaltsortesund ſelbſtverſtändlich auch etwaiger perſönlicher ndulte bedienen,obſchon au ſich abgeſehen von der ratio scandali, die Geſetzedes fremden Territoriums nich gebunden iſt Eine Ausnahme bilden
wiederum Strafgeſetze, Vorſchriften ber Abſchluß von Rechtsgeſchäftenund eigens für Fremde erlaſſene Geſetze Dieſen ſind auch die Rei
ſenden Unterworfen. Vgl hierüber beiſpielsweiſe die KanoniſtenScherer, Kirchenrecht, 1886 1703 Aichner, Jus éCCI.,1900, 640; Wern Jus decretalium, I. 1898, 14103 die
Moraliſten Alphonſus O., Theol ILOr.. lib . 1506. Pruner,Moraltheologie, 1883, 2  m  U Theol ILOT J. 1893,141 164

In unſerem Falle kann alſo der Angehörige der Diözeſedie Faſtengebots⸗Erleichterungen ſeiner Heimatsdiözeſe in der Fremdenicht benützen, wohl aber ſich der okalen Diſpenſen der Diözeſeund etwaiger perſönlicher Indulte bedienen. Es läßt ſich nicht inAbrede ſtellen, daß dieſer Rechtszuſtand bei der modernen Art desReiſens manche Unannehmlichkeiten mit ſich bringt. Der Reiſende, derin einem Tage vielleicht zwei oder mehrere Diözeſen durchquert, kann


